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§ 4 (4) Vor der Ordination erklären diejenigen, die ordiniert werden sollen: "Ich 
gelobe vor Gott, das Amt der öffentlichen Wortverkündigung und 
Sakramentsverwaltung im Gehorsam gegen den dreieinigen Gott in Treue zu 
führen, das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift 
gegeben und im Bekenntnis meiner Kirche bezeugt ist, rein zu lehren, die 
Sakramente ihrer Einsetzung gemäß zu verwalten, meinen Dienst nach den 
Ordnungen meiner Kirche auszuüben, das Beichtgeheimnis zu wahren und 
mich in meiner Amts- und Lebensführung so zu verhalten, dass die 
glaubwürdige Ausübung des Amtes nicht beeinträchtigt wird". Die Gliedkirchen 
und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich eine 
andere Verpflichtungserklärung bestimmen. 

            

§ 7 (3) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich die 
Ordination durch eine andere in- oder ausländische Kirche anerkennen.        
(§ 117) 

 

§ 9 (2) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich ein höheres 
Höchstalter für die Berufung in das Pfarrdienstverhältnis auf Probe 
festsetzen. 

 

12 (4) Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können die 
Dauer des Probedienstes allgemein verkürzen und die in Absatz 1 Satz 2 
genannten Fristen abweichend regeln. Sie können nähere Regelungen über 
die Feststellung der Eignung und die Verlängerung des Probedienstes nach 
Absatz 2 treffen. 

 

§ 14 (3) Das Pfarrdienstverhältnis auf Probe ist durch Entlassung zu 
beenden, wenn nicht innerhalb von vier Jahren nach Zuerkennung der 
Anstellungsfähigkeit ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit begründet 
wird. Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können 
abweichende Regelungen hierzu erlassen. Die Frist verlängert sich um die 
Dauer einer Beurlaubung, des Mutterschutzes und einer Inanspruchnahme 
von Elternzeit. 

 

§ 17 (2) Liegt der Anstellungsfähigkeit eine Entscheidung nach § 16 
Absatz 2 bis 6 zugrunde, so können die Evangelische Kirche in Deutschland, 
die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse sie allgemein oder 
im Einzelfall anerkennen. (§ 117) 

 

§ 19 (2) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich ein höheres 
Höchstalter für die Aufnahme in das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit 
festsetzen. 

 

§ 25 (2) Ein Auftrag ist nach Maßgabe des Rechts der Evangelischen Kirche 
in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse in 
der Regel mit einer Stelle verbunden. Anstellungskörperschaften, bei denen 
Stellen errichtet werden, können neben den in § 2 Absatz 1 genannten 

 



2 
 

Dienstherren Kirchengemeinden und andere juristische Personen sein, über 
die die Evangelische Kirche in Deutschland, eine Gliedkirche oder ein 
gliedkirchlicher Zusammenschluss die Aufsicht führt. (§ 117)  

§ 25 (5) Für Inhaberinnen und Inhaber kirchenleitender Ämter, die in einem 
Pfarrdienstverhältnis stehen, können die Evangelische Kirche in Deutschland, 
die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich 
durch Kirchengesetz abweichende Regelungen treffen. Die Evangelische 
Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen 
Zusammenschlüsse bestimmen je für ihren Bereich, wer ein kirchenleitendes 
Amt innehat. 

 

§ 27 (4) Die Gliedkirchen können bestimmen, dass die Erteilung von 
Religionsunterricht zum Auftrag der Gemeindepfarrerinnen und 
Gemeindepfarrer gehört. 

 

§28 (4) Das Nähere einschließlich möglicher Ausnahmen regeln die 
Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen 
Zusammenschlüsse. (betr. Parochialrecht) 

 

§ 35 (6) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich von den 
Absätzen 2, 3 und 5 abweichende Regelungen treffen. (betr. 
Mandatsbewerbung) 

 

§ 45 (1) Nach Maßgabe des Rechts der Evangelischen Kirche in Deutschland, 
der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse findet im Falle einer 
Beanstandung der Lehre ein besonderes Verfahren statt. Verfahren und 
Rechtsfolgen werden durch Kirchengesetz geregelt. 

 

§ 49 (1) Pfarrerinnen und Pfarrer haben Anspruch auf angemessenen 
Unterhalt für sich und ihre Familie, insbesondere durch Gewährung von 
Besoldung und Versorgung sowie von Beihilfen in Krankheits-, Pflege- und 
Geburtsfällen. Das Nähere sowie die Erstattung von Reise- und 
Umzugskosten regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die 
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich. Die 
Regelung der Besoldung und Versorgung bedarf eines Kirchengesetzes. 

 

§ 49 (2) Pfarrerinnen und Pfarrer können, wenn gesetzlich nicht etwas anderes 
bestimmt ist, Ansprüche auf Dienstbezüge nur insoweit abtreten, als sie der 
Pfändung unterliegen. Der Dienstherr kann ein Aufrechnungs- und 
Zurückbehaltungsrecht gegenüber Ansprüchen auf Dienstbezüge nur 
insoweit geltend machen, als sie pfändbar sind. Diese Einschränkung gilt 
nicht, soweit ein Anspruch auf Schadensersatz wegen vorsätzlicher 
unerlaubter Handlung besteht. 

 

§ 52 Pfarrerinnen und Pfarrer sollen Gelegenheit haben, ihren Dienst unter 
Berücksichtigung der dienstlichen Belange so einzurichten, dass ein Tag in 
der Woche von dienstlichen Verpflichtungen frei bleibt. Die Pflicht, 
erreichbar zu sein, bleibt hiervon unberührt, wenn keine Vertretung 
gewährleistet ist. (§ 117) 

 

§ 53 (4) Das Nähere einschließlich möglicher weiterer Gremien im Sinne des 
Absatzes 3 regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen 
und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich durch 
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Rechtsverordnung. (betr. Erholungs- und Sonderurlaub) 

§ 54 (1) Die allgemeinen Vorschriften über Mutterschutz, Elternzeit, 
Arbeitsschutz, Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen sind 
anzuwenden, soweit diese unmittelbar gelten. Im Übrigen gelten die 
Regelungen für Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte entsprechend, soweit 
sie nicht der Wahrnehmung gottesdienstlicher Aufgaben entgegenstehen und 
soweit nicht die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich andere Regelungen 
treffen. 

 

§ 54 (2) Wird während der Elternzeit kein Dienst oder Dienst mit weniger als 
der Hälfte eines vollen Dienstumfangs ausgeübt, so tritt ein Verlust der Stelle 
nicht ein, sofern diese Formen der Elternzeit insgesamt längstens für 
18 Monate in Anspruch genommen werden. Die Evangelische Kirche in 
Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse 
können je für ihren Bereich eine längere Frist bestimmen. Im Übrigen gelten 
§ 69 Absatz 3 und 4, die §§ 72 und 73, § 74 Absatz 2 und die §§ 75 und 76 
während der Elternzeit entsprechend. 

 

 

§ 56 Pfarrerinnen und Pfarrer können nach Maßgabe des Rechts der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen 
Zusammenschlüsse beurteilt werden. 

 

§ 62 (2) Pfarrerinnen und Pfarrer haben ein Recht auf Einsicht auch in andere 
Schriftstücke, die personenbezogene Daten über sie enthalten und für ihr 
Pfarrdienstverhältnis verarbeitet oder genutzt werden, soweit kirchengesetzlich 
nicht etwas anderes bestimmt ist. Die Einsichtnahme ist unzulässig, wenn die 
Daten der Pfarrerinnen und Pfarrer mit Daten Dritter oder mit Daten, die nicht 
personenbezogen sind und deren Kenntnis die Wahrnehmung des kirchlichen 
Auftrages gefährden könnte, derart verbunden sind, dass ihre Trennung nicht 
oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich ist. In diesem Fall ist 
den Pfarrerinnen und Pfarrern Auskunft zu erteilen. Das Recht auf Einsicht in 
die Ausbildungs- und Prüfungsakten regeln die Evangelische Kirche in 
Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für 
ihren Bereich. 

 

§ 64 (1) Pfarrerinnen und Pfarrer sind verpflichtet, nach Maßgabe des für sie 
geltenden Rechts der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen 
und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse auf Verlangen der zuständigen oder 
vorgesetzten aufsichtführenden Personen oder Stellen eine Nebentätigkeit im 
kirchlichen Interesse auch ohne Vergütung zu übernehmen, soweit sie die 
erforderliche Eignung dafür besitzen und ihnen die Übernahme zugemutet 
werden kann. 

 

§ 67 Die zur Ausführung der §§ 63 bis 66 notwendigen Regelungen können 
die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen 
Zusammenschlüsse je für ihren Bereich durch Rechtsverordnung treffen. In 
der Rechtsverordnung kann insbesondere bestimmt werden, 

1. ob und inwieweit Pfarrerinnen und Pfarrer mit Bezügen verpflichtet sind, die 
Vergütungen aus Nebentätigkeiten ganz oder teilweise abzuführen; 

2. dass Pfarrerinnen und Pfarrer unverzüglich nach Ablauf eines jeden 
Kalenderjahres eine Abrechnung über die Vergütungen und geldwerten 
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Vorteile aus Nebentätigkeiten vorzulegen haben; 

3. unter welchen Voraussetzungen Pfarrerinnen und Pfarrer zur Ausübung von 
Nebentätigkeiten für dienstliche Zwecke bestimmte Einrichtungen, Personal 
oder Material in Anspruch nehmen dürfen und in welcher Höhe ein Entgelt 
hierfür zu entrichten ist. 

§ 70 (2) Die Zeit der Beurlaubung kann nach Maßgabe des jeweils 
anwendbaren Versorgungsrechts als ruhegehaltfähige Dienstzeit 
angerechnet werden, sofern die Beurlaubung im Interesse des Dienstherrn 
liegt. Im Falle eines besonderen Interesses des Dienstherrn an der 
Beurlaubung kann die Besoldung belassen werden. 

 

§ 71 (4) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz je für ihren 
Bereich Regelungen über den Altersteildienst und über eine Sabbatzeit 
treffen. 

 

§ 75 (4) Während der Zeit der Beurlaubung aus familiären Gründen (§ 69) 
besteht Anspruch auf Beihilfe in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen in 
entsprechender Anwendung der Beihilferegelungen für Pfarrerinnen und 
Pfarrer mit Anspruch auf Besoldung. Dies gilt nicht, wenn die Pfarrerin oder 
der Pfarrer  

1. berücksichtigungsfähiger Angehöriger einer beihilfeberechtigten Person wird 
oder  

2. nach den Bestimmungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch über die 
Familienversicherung krankenversichert ist oder  

3. einen Anspruch auf zusätzliche Leistungen bei Pflegezeit als Zuschuss zur 
Kranken- und Pflegeversicherung nach dem Elfen Buch Sozialgesetzbuch hat. 

Im Falle einer Beurlaubung nach § 70 Absatz 2 kann ein Anspruch auf Beihilfe 
in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen in entsprechender Anwendung der 
Beihilferegelungen für Pfarrerinnen und Pfarrer mit Anspruch auf Besoldung 
gewährt werden. Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen 
und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich von den 
Bestimmungen dieses Absatzes abweichende oder ergänzende Regelungen 
treffen. 

 

§ 79 (4) Sieht das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der 
Gliedkirchen oder gliedkirchlichen Zusammenschlüsse vor, dass zwei 
Pfarrerinnen oder Pfarrern, deren Dienstumfang jeweils eingeschränkt ist, 
gemeinsam eine Stelle übertragen werden kann, so kann, wenn das 
Pfarrdienstverhältnis einer beteiligten Person verändert wird oder endet, auch 
die andere beteiligte Person versetzt werden. Die §§ 83 und 85 sind 
anwendbar. 

 

§ 79 (5) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz je für ihren 
Bereich von den Regelungen des Absatzes 2 Satz 2 Nummer 3 und 4 und des 
Absatzes 4 abweichen. (betr. Versetzung) 

 

§ 81 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz ein 
besonderes Verfahren regeln, nach dem Gemeindepfarrerinnen und 
Gemeindepfarrer (§ 27), die mindestens zehn Jahre in derselben 
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Gemeinde tätig sind und das 57. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
versetzt werden können. 

§ 83 (2) Neben den anderen in diesem Kirchengesetz genannten Fällen 
werden Pfarrerinnen und Pfarrer in den Wartestand versetzt, wenn eine 
Versetzung in eine andere Stelle in den Fällen des § 79 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 1 bis 3 und 5 nicht durchführbar ist. Die Evangelische Kirche in 
Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse 
können durch Kirchengesetz je für ihren Bereich bestimmen, dass eine 
Versetzung in den Wartestand nur dann erfolgen darf, wenn weder eine 
Stelle noch ein Auftrag im Sinne des § 25 Absatz 2 übertragen werden kann. 

 

§ 87 (3) Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je 
für ihren Bereich durch Kirchengesetz eine abweichende Regelaltersgrenze 
festsetzen. 

 

§ 88 (3) Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je 
für ihren Bereich durch Kirchengesetz Altersgrenzen festsetzen, die von den 
in den Absätzen 1 und 2 genannten Altersgrenzen abweichen. (betr. 
Ruhestand vor Erreichen der Regelaltersgrenze) 

 

§ 90 (1) Von der Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit soll 
abgesehen werden, wenn die Pfarrerin oder der Pfarrer Dienst mit mindestens 
der Hälfte eines vollen Dienstumfangs ausüben kann (begrenzte 
Dienstfähigkeit). § 91 Absatz 1 bis 3 und 5 gilt entsprechend. Die 
Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen 
Zusammenschlüsse können abweichende Regelungen erlassen. 

 

§ 91 (5) Gutachten, Untersuchungen und Beobachtungen sollen, soweit nicht 
im Einzelfall die Dienstunfähigkeit zweifelsfrei feststeht, durch Vertrauens- 
oder Amtsärztinnen und -ärzte erfolgen, wenn nicht die Evangelische Kirche 
in Deutschland, die Gliedkirchen oder gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je 
für ihren Bereich etwas anderes bestimmt haben. Gutachten entfalten keine 
verbindliche Wirkung. Sie schließen die Erhebung weiterer Beweise nicht aus. 

 

§ 94 (1) Eintritt und Versetzung in den Ruhestand setzen die Erfüllung einer 
versorgungsrechtlichen Wartezeit voraus, soweit kirchengesetzlich nicht 
etwas anderes bestimmt ist. 

 

§ 97 (1) Pfarrerinnen und Pfarrer sind kraft Gesetzes entlassen, wenn sie 

1. die evangelische Kirche durch Austrittserklärung oder durch Übertritt zu 
einer anderen Religionsgemeinschaft verlassen oder 

2. nach § 5 Absatz 1 Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und 
Sakramentsverwaltung verlieren oder 

3. den Dienst unter Umständen aufgeben, aus denen zu entnehmen ist, dass 
sie ihn nicht wieder aufnehmen wollen oder 

4. den Dienst trotz Aufforderung durch den Dienstherrn nicht aufnehmen oder 

5. durch ihr Verhalten nach Ablauf einer Beurlaubung erkennen lassen, dass 
sie den Dienst nicht wieder aufnehmen wollen oder 

6. in ein öffentlich-rechtliches Amts- oder Dienstverhältnis zu einem 
anderen Dienstherrn treten, sofern kirchengesetzlich nicht etwas anderes 
bestimmt ist oder die für die Berufung zuständige Stelle keine andere 
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Regelung trifft. 

§ 101 (2) Nach der Entlassung besteht kein Anspruch auf Besoldung, 
Versorgung oder sonstige Leistungen; die Evangelische Kirche in 
Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse 
können je für ihren Bereich etwas anderes bestimmen. Wird die Entlassung im 
Laufe eines Kalendermonats wirksam, so können die für den 
Entlassungsmonat gezahlten Dienstbezüge belassen werden. 

 

§ 103 Für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit nach diesem 
Kirchengesetz gelten ergänzend die Bestimmungen des 
Verwaltungsverfahrens- und -zustellungsgesetzes der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, soweit diese nicht zu den Bestimmungen dieses 
Kirchengesetzes in Widerspruch stehen oder soweit nicht in diesem 
Kirchengesetz oder anderen Kirchengesetzen der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse etwas 
anderes bestimmt ist. 

 

§ 105 (1) Bei Rechtsstreitigkeiten aus dem Pfarrdienstverhältnis ist nach 
Maßgabe des in der Evangelischen Kirche in Deutschland, den Gliedkirchen 
und gliedkirchlichen Zusammenschlüssen jeweils geltenden Rechts der 
Rechtsweg zu den kirchlichen Verwaltungsgerichten eröffnet. 

 

§ 105 (2) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse regeln je für ihren Bereich, ob vor 
Eröffnung des Rechtswegs ein Vorverfahren erforderlich ist. 

 

§ 106 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können nach Maßgabe ihres Rechts 
Ansprüche aus Pfarrdienstverhältnissen durch Leistungsbescheid geltend 
machen. Die Möglichkeit, einen Anspruch durch Erhebung einer Klage zu 
verfolgen, bleibt unberührt. 

 

§ 107 (1) Bei der Vorbereitung allgemeiner dienstlicher Vorschriften für 
Pfarrerinnen und Pfarrer, die nach Artikel 10 a der Grundordnung der 
Evangelischen Kirche in Deutschland für die Gliedkirchen und gliedkirchlichen 
Zusammenschlüsse gelten sollen, erhält der Verband evangelischer 
Pfarrerinnen und Pfarrer in Deutschland e. V. Gelegenheit zur Stellungnahme. 
Die Beteiligung der Pfarrerschaft bei der Vorbereitung allgemeiner 
dienstrechtlicher Vorschriften der Gliedkirchen und gliedkirchlichen 
Zusammenschlüsse richtet sich nach dem dort jeweils geltenden Recht. 

 

§ 107 (2) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können die Beteiligung von 
Vertreterinnen und Vertretern der Pfarrerschaft bei Einzelmaßnahmen je für 
ihren Bereich regeln. 

 

§ 108 (2) Die Vorschriften dieses Kirchengesetzes gelten sinngemäß, soweit 
sie nicht das Bestehen eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses 
voraussetzen. Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich etwas 
anderes regeln. Bei Beendigung des Dienstverhältnisses wegen Bezuges 
einer Rente oder vergleichbaren Leistung bleiben die Rechte aus der 
Ordination erhalten. § 94 Absatz 3 bis 5 gilt entsprechend. (betr. 
Privatrechtliches Dienstverhältnis) 
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§ 113 (2) Nach Beendigung eines Auftrages ruht das Pfarrdienstverhältnis im 
Ehrenamt bis zur Erteilung eines neuen Auftrages. Die Rechte aus der 
Ordination ruhen im Sinne des § 5 Absatz 5 Satz 2, sofern nicht etwas 
anderes bestimmt wird. Die Verpflichtung einen Auftrag zu übernehmen, bleibt 
bestehen, sofern die Pfarrerin oder der Pfarrer im Ehrenamt nicht beurlaubt ist. 
Die Rechte und Pflichten aus dem Pfarrdienstverhältnis, insbesondere 
Lebensführungs- und Verschwiegenheitspflichten, bleiben bestehen, soweit 
das Ruhen nicht entgegensteht. 

 

§ 114 (1) Die Unfallfürsorge für Pfarrerinnen und Pfarrer im Ehrenamt und 
ihre Hinterbliebenen richtet sich nach den Vorschriften des 
Beamtenversorgungsgesetzes des Bundes zum Dienstunfallschutz der 
Ehrenbeamten. Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich eine andere 
Regelung treffen. 

 

§ 114 (4) Das Nähere, insbesondere die mögliche Teilnahme der Pfarrerinnen 
und Pfarrer im Ehrenamt an Pfarrkonventen und Sitzungen des 
Leitungsorgans der Gemeinde oder Einrichtung, in der sie regelmäßig Dienst 
tun, regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich. 

 

 

§ 115 Soweit in diesem Kirchengesetz keine andere Zuständigkeit bestimmt 
ist, ist für Entscheidungen nach diesem Kirchengesetz die jeweilige oberste 
kirchliche Verwaltungsbehörde zuständig. Die Evangelische Kirche in 
Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse 
können die in diesem Kirchengesetz bestimmten 
Anstellungskörperschaften, sowie die Zuständigkeiten und Beteiligungen 
kirchlicher Stellen oder Amtsträgerinnen und Amtsträger je für ihren Bereich in 
eigener Weise regeln. 

 

§ 117 (1) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse treffen die zur Ausführung dieses 
Kirchengesetzes erforderlichen Regelungen. Sie können insbesondere 
Regelungen zur Ausgestaltung des Verfahrens erlassen. Abweichungen von 
Bestimmungen dieses Kirchengesetzes sind nur in den gesondert genannten 
Fällen möglich. 

 

 


